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LUDENSCHEID

Der Birgermeister

RAT Fachdienst Kulturmanagement
(bitte fur die Ratssitzung aufbewahren) Frau Jessica Struckmeier, Tel. 171528

TOP: Satzung uber die GeblUhren des Stadtarchivs der Stadt Ludenscheid / 1. Erganzung
Beschlussvorlage Nr. 091/2018/1
Produkt: 04.06.01 Stadtarchiv

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Kulturausschuss offentlich 07.06.2018
Hauptausschuss offentlich 25.06.2018
Rat der Stadt Lidenscheid offentlich 09.07.2018

Finanzielle Auswirkungen? M ja [ ] nein

[ ]investiv [ ] konsumtiv

einmalig Ifd. jahrlich
Aufwendungen/Auszahlungen
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)
Kostenbeitrage Dritter/Zuwendungen
Sonstige Ertrage/Einzahlungen 1.500

Bemerkung: Eine Erh6hung der Gebihr kann eine Ertragsverbesserung von jahrlich 1.500 Euro
erzielen.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

[]ja, veranschlagt bei folgendem Konto: [] nein, Deckungsvorschlag:
Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: / /

X gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
L] freiwillige Aufgabe
Grundlage: Archivgesetz Nordrhein-Westfalen

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 2 beigefligte Satzung tber die Gebulihren des Stadtarchivs der Stadt Ludenscheid,
sowie die zugehorige Anlage gemalR § 2 Absatz 2 der Satzung tiber die Gebihren des Stadtarchivs
der Stadt Ludenscheid wird beschlossen.




Begrundung:

Fur die Nutzung der Leistungen des Stadtarchivs der Stadt Ludenscheid werden Gebiihren und Ent-
gelte nach der Satzung Uber die Gebihren des Stadtarchivs Liidenscheid erhoben. Diese hat der Rat
der Stadt Ludenscheid letztmalig mit Beschluss vom 08.07.2013 angepasst.

Die HSK-MaRnahmenliste 2012 — 2022 sieht eine Anpassung der Gebuhrensétze im Jahr 2018 vor.
Diese MalRnahme soll zur Ertragsverbesserungen beitragen. Die Neufassung der Satzung tber die
Gebulhren des Stadtarchivs der Stadt Ludenscheid soll nach Beschlussfassung des Rates am
11.06.2018 in Kraft treten.

Eine inhaltliche Anpassung wird aufgrund der veranderten digitalen Formate und Mdglichkeiten nétig,
eine Erhéhung der Geblhren findet in Teilbereichen statt:

- Anfertigung von Abschriften aus Archivalien

- Anfertigung von Abschriften aus Personenregistern

- Anfertigung von Zeitungsreproduktionen

- Anfertigung von Aufnahmen von Archivalien mittels Scanner oder Digitalkamera
- Zur Verfligung stellen von Digitalisaten

- Wiedergabe von Archivgut bei gewerblicher Verwertung

- Kosten fur Porto und Verpackung

Die beabsichtigten Anderungen in den Gebiihrentarifen sind der synoptischen Gegeniiberstellung in
Anlage 1 zu entnehmen.

Die Neufassung der Satzung Uber die Geblhren des Stadtarchivs der Stadt Lidenscheid, in der die
oben dargestellten MaRnahmen eingearbeitet wurden, ist dieser Beschlussvorlage als Anlage 2 bei-
geflgt.

Die Ortliche Rechnungspriifung sowie andere beteiligte Fachdienste haben den beabsichtigten Ande-
rungen zugestimmit.

Erganzung:

In der Anlage zur Satzung Uber die Gebiihren des Stadtarchivs der Stadt Liidenscheid ist unter
Nummer 1 der Gebuhrentatbestand Ermitteln von Archivalien und Informationen aus den Archivalien
(Recherchen) ausgewiesen. In der bisherigen Fassung der Geblhrensatzung ist hierfir eine Gebuhr
von 12,00 Euro je angefangene ¥4 Stunde vorgesehen. Unter Berticksichtigung eines angemessenen
Stundensatzes soll dieser Betrag auf 15,00 Euro angehoben werden.

Lidenscheid, den 30.05.2018

Im Auftrag:

Gez. Barwolf

Martin Barwolf

Anlage 1 Synopse zur Neufassung der Satzung uiber die Gebihren des Stadtarchivs der Stadt Lu-
denscheid einschlief3lich Anlage

Anlage 2 Neufassung der Satzung Uber die Gebuhren des Stadtarchivs der Stadt Lidenscheid ein-
schlie3lich Anlage



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	Gremium
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Text10
	Text11
	Text3
	Text12
	Text4
	Text13
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

